
Im Jahr 2010 wurden zahlreiche 
Missbrauchsfälle in Einrichtungen der 
katholischen Kirche aufgedeckt. Im 
Interview mit Almud Schricke berichtet 
die Leiterin der Hauptabteilung Schule/
Hochschule im Generalvikariat, Dr. 
Bernadette Schwarz-Boenneke, welche 
Bedeutung das Thema Prävention in den 
Schulen des Erzbistums Köln hat und 
wie dafür Sorge getragen wird, dass 
Kinder und Jugendliche vor sexuali-
sierter Gewalt geschützt sind.

Was hat sich in den vergangenen zehn 
Jahren an den erzbischöflichen Schu-

len in Sachen Prävention getan?

Bernadette Schwarz-Boenneke: Bei Schü-
lerinnen und Schülern, Eltern und Lehrern 
gibt es eine hohe Sensibilität für das The-
ma Prävention; jeder weiß, dass dies etwas 
mit dem schulischen Alltag zu tun hat. Da-
für haben wir einiges getan: Es gibt Fort-
bildungen, Angebote für Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. Vor al-
lem aber haben wir gemeinsam mit Schü-
ler-, Eltern- und Lehrervertretern, Schul-
leitern und Präventionsfachkräften ein ins-
titutionelles Schutzkonzept erarbeitet. Das 
ist ein Rahmenkonzept mit der Überschrift 
„Wir machen uns stark!“, das mittlerwei-
le von jeder einzelnen Schule konkretisiert 
wurde und dort im Alltag umgesetzt wird. 
Der Umgang mit den Themen Prävention, 
sexualisierte Gewalt, Grenzüberschreitun-
gen jeglicher Art und auch die Kultur der 
Achtsamkeit sind institutionell verankert 
und aus Schule nicht mehr wegzudenken.

Was ist heute im Alltag anders als 
noch vor zehn oder 20 Jahren?

Schwarz-Boenneke: Bevor es zu einer Ein-
stellung kommt, werden Lehrerinnen und 
Lehrer im Bewerbungsgespräch zum insti-
tutionellen Schutzkonzept sowie zu ihrem 
Rollenverständnis befragt und müssen eine 
Selbstauskunft unterschreiben, in der sie 
sich dazu verpflichten, das Schutzkonzept 
einzuhalten. Jeder Lehrer weiß, dass er alle 
fünf Jahre ein erweitertes Führungszeugnis 
einreichen und dass er Fortbildungen ma-
chen muss. Die Schülerinnen und Schüler 

wissen, dass sie sich auf das Schutzkonzept 
berufen können, wenn sie merken, dass ihre 
Grenzen nicht geachtet werden. Und auch 
die Eltern wissen, dass sie sich jederzeit an 
Vertrauenslehrer und an die jeweilige Prä-
ventionsfachkraft wenden können.

Welche Aufgabe hat die Präventions-
fachkraft?

Schwarz-Boenneke: Die Präventionsfach-
kraft, die es an jeder Schule gibt, ist Anwalt 
dafür, dass das Thema im Alltag präsent 
bleibt. Sie ist Anwalt für die Menschen, die 
in der Schule lernen und arbeiten. Sexuali-
sierte Gewalt beginnt da, wo Menschen die 
körperliche Unversehrtheit anderer durch 
Sprache oder Handlungen missachten. 
Das kann auch eine scheinbar unbedarfte 
sprachliche Formulierung sein, die aber die 
Schamgrenze einer Person überschreitet.

War es anfangs schwierig, dieses The-
ma in die Schulen hineinzutragen?

Schwarz-Boenneke: Lehrerinnen und Leh-
rer haben sich schon seit den 1980er-Jah-
ren immer wieder mit ihrer Rolle auseinan-
dergesetzt und auch mit der Frage, welches 
Nähe- und Distanz-Verhältnis sie zu ihren 
Schülern haben. Auch beim Thema Prä-
vention haben sie erkannt, dass der Schutz 
des Kindes im Mittelpunkt stehen muss. 
Sie sagen ganz klar: Mit den Maßnahmen 
wollen wir gemeinsam Verantwortung 
übernehmen und das Signal geben, dass 
Prävention an unserer Schule nicht nur 
ein frommes Wort ist, sondern tatsäch-
lich im Alltag gelebt wird.

Alle Lehrerinnen und Lehrer 
müssen an einer zweitägigen 

Präventionsschulung teilnehmen. Was 
sind die Inhalte der Schulung?

Schwarz-Boenneke: Erst einmal 
wird geklärt, was sexualisierte Ge-
walt gegen Kinder und Jugendliche 
bedeutet. Dann geht es darum, Si-
gnale sexualisierter Gewalt zu er-
kennen und ihre Auswirkungen 
und Folgen wahrnehmen zu kön-
nen. Aber es geht auch um das ei-
gene Verhalten, um die Rolle als 
Lehrerin oder Lehrer, um Spra-
che, Nähe und Distanz:  Wie achte ich 
Grenzen im Unterricht? Wo überschreite 
ich Grenzen? Weitere Einheiten sind die 

Intervention im Verdachtsfall, die Präven-
tion durch eine Kultur der Achtsamkeit und 
durch institutionelle Maßnahmen.
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Was bedeutet die Kultur der Acht-
samkeit?

Schwarz-Boenneke: Die Kultur der Acht-
samkeit beginnt schon im täglichen Umgang 
miteinander. In unserem Schutzkonzept gibt 
es einen Verhaltenskodex, der benennt, wie 
wir mit Nähe und Distanz umgehen – die 
Angemessenheit von Körperkontakt, aber 
auch Umgang und Nutzung von Medien 
und sozialen Netzwerken. Es geht um Spra-
che und Wortwahl, das Verhalten bei Ta-
gesaktionen, auf Freizeiten, Reisen und im 

Sportunterricht. In einem weiteren 
Kapitel geht es 

um Beratungs- und Beschwerdewege. Und 
das ist sehr generell gemeint. Verschiedens-
te Studien haben in den letzten Jahren deut-
lich vor Augen geführt, dass Kinder und Ju-
gendliche, die Grenzüberschreitungen und 
sexualisierte Gewalt erfahren haben, von 
Erwachsenen nicht gehört wurden. Wenn 
wir von Prävention sprechen, muss jedes 
Kind und jeder Jugendliche wissen, an wen 
er oder sie sich wenden kann, wenn er oder 
sie ein Anliegen hat, wenn jemandem Un-
recht widerfahren oder wenn eine Kon-
fliktsituation aufgetaucht ist. Dann darf ein 
Betroffener nicht lange suchen oder um Ge-
hör und Aufmerksamkeit werben müssen. 

Jeder und jede muss wissen, dass man ei-
nen Anspruch darauf hat, Gehör zu 
finden. Es geht nicht nur darum, die 
Erwachsenen zu sensibilisieren, da-
mit sie die Signale der Kinder wahr-
nehmen; wir müssen auch die Kinder 
selbst stärken. Gerade jetzt in der Co-
rona-Zeit müssen wir darauf schauen, 
wie die Schülerinnen und Schüler nach 
den vielen Wochen Distanz und fehlen-
der Kontakte in die Schulen zurückkom-
men. Kinder und Jugendliche senden 
klare Signale dafür aus, was sie gerade 
belastet. Und Kultur der Achtsamkeit be-
deutet, den Blick auf das Kind zu richten.

Für Lehrer gibt es Schulungen, wie 
werden Kinder für das Thema Prä-

vention und Achtsamkeit sensibilisiert?

Schwarz-Boenneke: Für die Kinder der 
fünften und sechsten Klasse gibt es ver-
bindliche Kurse in Selbstbehauptung. Sie 
lernen sowohl auf der sprachlichen Ebene 
als auch in ihrem Verhalten, was ihre Gren-
zen sind, wie sie ihre Grenzen schützen 
können, welche Rechte sie haben und wie 
sie diese einfordern können. In den weiter-
führenden Jahrgängen gibt es altersspezifi-
sche Kurse und auch unterrichtsspezifische 
Inhalte, zum Beispiel für den Biologieun-
terricht.

Wie vermitteln Sie das Thema Prä-
vention den Eltern?

Schwarz-Boenneke: Das institutionelle 
Schutzkonzept haben wir mit Eltern zu-
sammen erarbeitet. Wenn ein Kind neu an 
eine Schule kommt, dokumentieren die 
Eltern mit ihrer Unterschrift, dass sie das 
Konzept mittragen. Außerdem kommt das 
Thema Prävention immer wieder in der El-
ternpflegschaft und in der Schulkonferenz 
zur Sprache. Die Eltern werden im Sinne 
der Erziehungsgemeinschaft gebeten, ih-
ren Part zu übernehmen und Verantwortung 
zu tragen. Sie kennen den Verhaltenskodex, 
die Beschwerdewege und achten auch zum 
Beispiel beim Thema Social Media und 
Cyberkriminalität darauf, ob es bei ihrem 

Kind Signale gibt, die darauf hindeuten, 
dass etwas fehlläuft.

Wie beurteilen Sie das, was sich in zehn 
Jahren Präventionsarbeit getan hat?

Schwarz-Boenneke: Die katholische Kirche 
insgesamt ist vor zehn Jahren massiv wach-
gerüttelt worden. Wir sehen ja heute noch, 

wie darum gerungen wird, 
aufzuarbeiten und sich so 
weiterzuentwickeln, dass 
derartige Gewalttaten 
Kindern und Schutzbe-
fohlenen gegenüber insti-
tutionell verhindert wer-
den. Insofern muss man 
sagen, dass wir hier eine 
absolut notwendige Arbeit 
geleistet haben. Und diese 
Arbeit muss weitergeführt 
werden. Dass wir gesamt-
gesellschaftlich durch die 

aktuellen Aufdeckungen und Prozesse fest-
stellen, welch ein gravierendes Thema das 
ist, sollte uns anspornen, konsequent dran-
zubleiben, weiter wachsam zu bleiben und 
unsere wichtigen Grundlagen, die wir erar-
beitet haben, immer wieder zu überprüfen. 
Es geht um die physische und psychische 
Unversehrtheit von Menschen. Wenn wir als 
Christen immer wieder die Würde des Men-
schen als Geschöpf Gottes betonen, müssen 
wir an diesem Thema dranbleiben.

INFO
Um Kinder und Jugendliche, aber 
auch schutz- oder hilfebedürftige Er-
wachsene vor sexualisierter Gewalt 
zu schützen, fordert die Präventions-
ordnung des Erzbistums Köln, dass 
jeder kirchliche Rechtsträger ein in-
stitutionelles Schutzkonzept erstellen 
muss. Darin werden alle Präventions-
maßnahmen schriftlich festgehalten. 
Außerdem muss jeder Rechtsträger 
eine – oder auch mehrere – für Prä-
ventionsfragen geschulte Person be-
nennen, die den Träger bei der Umset-
zung des institutionellen Schutzkon-
zepts berät und unterstützt. Dies ist 
die sogenannte Präventionsfachkraft.

Es gibt insgesamt 32 Schulen in 
freier Trägerschaft des Erzbistums 
Köln mit mehr als 23 000 Schülerinnen, 
Schülern sowie erwachsenen Stu-
dierenden. Für alle erzbischöflichen 
Schulen gibt es ein übergreifendes 
Rahmenkonzept, das von jeder Schule 
um die jeweiligen schulspezifischen 
Besonderheiten ergänzt wurde.

 ➔ www.erzbistum-koeln.de/thema/praevention
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